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I. Maßgebliche Bedingungen  

Ergänzend zu den individuellen Vertragsvereinbarungen gelten ausschließlich diese 
Einkaufsbedingungen für den gesamten Geschäftsverkehr mit Lieferanten oder anderen 
Auftragnehmern (nachfolgend gemeinsam „Lieferant” genannt), sie gelten auch für alle zukünftigen 
Lieferbeziehungen. Andere AGB werden weder durch vorbehaltlose Annahme von Lieferungen oder 
Leistungen noch deren Bezahlung durch uns Vertragsinhalt. Änderungen oder Ergänzungen aller 
vertraglichen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und der Zustimmung durch uns. Verschlechtert 
sich die Kreditwürdigkeit oder Lieferfähigkeit des Lieferanten in einem Umfang, der die Erfüllung des 
Vertrages gefährdet oder stellt der Zulieferer seine Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen ein 
Insolvenzverfahren eröffnet, besteht für uns ein Rücktrittsrecht, das auch nur teilweise ausgeübt werden 
kann. Eine Auftragsübergabe an Dritte ohne unsere Einwilligung ist untersagt und berechtigt uns zum 
Rücktritt oder zur Geltendmachung von Schadenersatz. Die Abtretung von Forderungen gegen uns ist 
ausgeschlossen. 

 
II. Angebot 

Im Angebot ist auf Abweichungen von der Anfrage ausdrücklich hinzuweisen. Der Lieferant ist 
mindestens drei Monate an sein kostenloses Angebot gebunden. Die Preise sind in Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer frei Haus, einschließlich Verpackung und Versicherung, auszuweisen. An Unterlagen, 
die wir dem Lieferanten zur Angebotsabgabe überlassen, behalten wir uns alle Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie sind bei Nichtabgabe eines Angebotes oder nach Abwicklung der Bestellung 
unverzüglich und kostenlos an uns zurück zu senden. 

 
III. Bestellung 

1. Eine Bestellung gilt erst als erteilt, wenn sie Ihnen schriftlich zugeht und von einem 
Zeichnungsbevollmächtigten unterschrieben ist. Mündlich oder fernmündlich erteilte Bestellungen sind 
für uns nur verbindlich, wenn wir sie durch nachträgliche Übersendung einer schriftlichen Bestellung 
bestätigt haben, oder wir in der mündlichen oder fernmündlichen Bestellung auf eine derartige Zusage 
verzichtet haben. Im Einzelfall von uns vorgegebene Zeichnungen inklusive Toleranzangaben und 
Prüfpläne sind verbindlich. Mit der Annahme der Bestellung erkennt der Lieferant an, dass er sich 
durch Einsicht in die vorhandenen Pläne über Art der Ausführung und Umfang der Leistung 
unterrichtet hat. Bei offensichtlichen oder für den Lieferanten erkennbaren Irrtümern, Schreib- und 
Rechenfehlern in den von uns vorgelegten Unterlagen, Zeichnungen und Plänen besteht für uns 
insoweit keine Verbindlichkeit. Der Lieferant ist verpflichtet, uns über derartige Fehler in Kenntnis zu 
setzen, so dass unsere Bestellung korrigiert werden kann. Dies gilt auch für fehlende Unterlagen oder 
Zeichnungen. 

2. Bestellungsannahmen sind uns innerhalb von einer Woche ab Bestellung und mittels schriftlicher 
Auftragsbestätigung mit verbindlicher Lieferzeit und zu den von uns genannten Preisen zu bestätigen, 
sonst sind wir zum Widerruf berechtigt. Lieferabrufe werden verbindlich, wenn nicht binnen einer Woche 
nach Zugang widersprochen wird. Rahmenaufträge berechtigen nur zur Beschaffung von Vormaterial 
im notwendigen Umfang. Maximal dürfen Teile einen Monat ab Bestelleingang im Voraus produziert 
werden, das Rohmaterial darf für maximal zwei Monatsabrufe vorgehalten werden. Fertigt der Lieferant 
über die Monatsfrist hinaus, so besteht für die Fa. BÜHLER keine Abnahmeverpflichtung mehr. Der 
Lieferant fertigt dann auf sein eigenes Risiko. Die Anfertigung von Teilen für Abrufaufträge ist erst nach 



Eingang des Abrufes zulässig. Bei Zeichnungs- oder Formänderungen durch den Lieferanten trägt 
dieser das Risiko einer Nichtabnahme der Ware sowie aller dadurch verursachten Mängel und Schäden.  

3. Abweichungen in Quantität und Qualität gegenüber dem Text und Inhalt unserer Bestellung und 
spätere Vertragsänderungen gelten erst als vereinbart, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt 
haben. 

4. Zeichnungen, Werkzeuge, Messmittel, Muster, Modelle, Marken und Aufmachungen oder ähnliches 
sowie Fertigprodukte und Halbfertigprodukte, die von uns überlassen oder in unserem Auftrag 
hergestellt werden, bleiben oder werden unser Eigentum und dürfen an Dritte nur mit unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung geliefert werden. Vorbehaltlich anders lautender 
Vereinbarungen im Einzelfall sind diese unverzüglich mit Erledigung der Bestellung ohne besondere 
Aufforderung an uns zurückzugeben. Mit derartigen Fertigungsmitteln, Werkzeugen, Marken oder 
Aufmachungen hergestellte bzw. ausgezeichnete Erzeugnisse und Produkte dürfen nur mit unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung an Dritte geliefert werden. 

 
IV. Liefertermine 

1. Die von uns vorgegebenen Lieferfristen und -termine sind verbindlich und gelten als Fixtermine. Sie 
laufen vom Datum der Bestellung. Innerhalb der Lieferfrist bzw. zum Liefertermin muss die Ware an der 
von uns angegebenen Empfangsstelle eingegangen sein. Teillieferungen sind nur nach Vereinbarung 
mit uns zulässig. Der Lieferant hat die Ware unter Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und 
Versand, rechtzeitig bereitzustellen. Er soll Schwierigkeiten, die ihn an der termingemäßen Lieferung in 
der vorgeschriebenen Qualität hindern, unverzüglich mitteilen und unsere Entscheidung über die 
Aufrechterhaltung des Auftrags einholen. Er haftet für nicht oder verspätet erfolgte Mitteilungen. Bei 
Lieferverzug stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Eine Fristsetzung durch uns ist dann 
entbehrlich, wenn unsere eigene Terminbindung dies erfordert, weil mit der Ablehnung der 
Vertragserfüllung durch unseren Kunden zu rechnen ist. Ein Haftungsausschluß oder eine 
Haftungsbegrenzung des Lieferanten ist ausgeschlossen. Bei Rücktritt können wir Teillieferungen 
gegen Gutschrift behalten. Bei wiederholter oder dauerhafter Terminüberschreitung des Lieferanten 
besteht für uns ein Kündigungsrecht. Bei unverschuldeter Terminüberschreitung haben wir ein 
außerordentliches Kündigungsrecht, wenn die Terminüberschreitung erheblich ist und die Dringlichkeit 
der Belieferung wegen eigener Terminbindung dies erfordert. Kann die Abnahme durch uns wegen 
höherer Gewalt sowie wegen sonstiger, unvorhergesehener oder außerhalb unseres Einflusses 
liegender Hindernisse, die sich auf die Abnahme der Ware auswirken, nicht rechtzeitig erfolgen, 
verlängert sich die Abnahmefrist angemessen und es entsteht kein Annahmeverzug. In anderen Fällen 
beschränken sich Schadenersatzansprüche wegen verschuldeter verzögerter Abnahme in jedem Fall 
auf 50% des Wertes der Lieferung, deren Abnahme verzögert wurde. 

2. Kommt der Lieferant in Verzug, so haben wir nach Mahnung das Recht, eine Vertragsstrafe von 0,5% 
des Netto-Bestellwertes pro angefangene Woche, höchstens 5% des Netto-Bestellwertes und/oder der 
Lieferung zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Die geleistete Vertragsstrafe wird auf 
einen Schadensersatzanspruch angerechnet. 

3. Vor Ablauf des Liefertermins sind wir zur Abnahme nicht verpflichtet. 

 

V. Lieferung/Verpackung 

1. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Lieferanten spesenfrei an die von uns angegebene 
Empfangsstelle. Haben wir ausnahmsweise die Fracht zu tragen, so hat der Lieferant die von uns 
vorgeschriebene Beförderungsart zu wählen, sonst die für uns günstigste Beförderungs- und Zustellart. 
Die Wahl einer günstigen Beförderungsart darf dabei nicht zu Lasten der Transportsicherheit gehen. 
Vor Ausführung der Bestellung sind wir berechtigt, in Absprache mit dem Lieferanten, Änderungen der 
Konstruktion, Liefermenge und Lieferzeit zu verlangen. Die Auswirkungen der Änderung sind 



angemessen und einvernehmlich zu regeln. Kann keine Einigung erzielt werden, besteht für uns ein 
Kündigungsrecht.  

Der Lieferant erhält in diesem Fall einen angemessenen Aufwendungsersatz. Der Lieferant ist ohne 
Absprache mit uns nicht berechtigt, Änderungen in Konstruktion oder Ausführung gegenüber früheren, 
gleichartigen Lieferungen und Leistungen vorzunehmen. Der Lieferant schließt für seine Lieferungen 
eine ausreichende Transportversicherung ab. 

2. Die Gefahr geht erst mit Abnahme durch unsere Empfangsstelle auf uns über. Bis zur Versendung 
ist die Ware kostenlos und auf Gefahr des Lieferanten für uns zu verwahren. 

3. Die Verpackung ist im Preis inbegriffen. Ist ausnahmsweise etwas anderes vereinbart, so ist die 
Verpackung zum Selbstkostenpreis zu berechnen. Sofern die Verpackung von uns nicht vorgegeben 
ist, hat der Lieferant eine geeignete Verpackung zu wählen und darauf zu achten, dass durch die 
Verpackung die Ware vor Beschädigungen geschützt ist. Bei Rücksendung sind mindestens zwei Drittel 
des berechneten Wertes gutzuschreiben. 

4. Mehrkosten zur beschleunigten Beförderung der bestellten Waren wegen einer nicht eingehaltenen 
Versand- oder Verpackungsvorschrift oder zur Einhaltung eines Liefertermins, sind vom Lieferanten zu 
tragen. 

 
VI. Dokumentation 

1. Rechnungen, Lieferscheine und Packzettel sind in zweifacher Ausfertigung jeder Sendung 
beizufügen. Diese Dokumente müssen enthalten: 

-          Nummer der Bestellung, 

-          Menge und Mengeneinheit, 

-          Brutto-, Netto- und ggf. Berechnungsgewicht, 

-          Ihre und unsere Artikelbezeichnung mit Artikelnummern, 

-          Restmenge bei zulässigen Teillieferungen. 

An der Verpackung müssen angebracht sein Index und Revisionsstand, Indexdatum und zwar sowohl 
in Schriftform als auch als Barcode. 

2. Bei Frachtsendungen ist uns eine Versandanzeige am Tage des Versandes gesondert zu übermitteln. 

3. Bei den in den technischen Unterlagen oder durch gesonderte Vereinbarung, besonders z.B. mit „D“ 
gekennzeichneten Teilen, hat der Lieferant darüber hinaus im besonderen Aufzeichnungen 
festzuhalten, wann, in welcher Weise, wie und durch wen die Liefergegenstände bezüglich der 
dokumentationspflichtigen Merkmale geprüft worden sind und welche Resultate die durchgeführten 
Qualitätstests ergeben haben. Die Prüfungsunterlagen sind 15 Jahre aufzubewahren und dem Besteller 
bei Bedarf vorzulegen. Vorlieferanten hat der Lieferant im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten in 
gleichem Umfang zu verpflichten. 

4. Bei Erstbestellung oder Änderung von Gefahrstoffen hat der Lieferant ein EU-Sicherheitsdatenblatt 
kostenlos der Lieferung beizulegen. 

 
VII. Preise 



1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis gilt als Höchstpreis. Er kann unterschritten, nicht aber 
überschritten werden. Die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten, aber gesondert auszuweisen. 

2. Der Lieferant wird uns keine ungünstigeren Preise und Bedingungen einräumen als anderen 
Abnehmern, wenn und soweit diese ihm gegenüber im konkreten Fall gleiche oder gleichwertige 
Voraussetzungen bieten. 

 
VIII. Qualitätssicherung und Umweltschutz 

1. Der Lieferant hat für die Lieferungen die anerkannten Regeln der Technik und die vereinbarten 
(technischen) Daten, insbesondere Qualitätsvorschriften sowie in Betracht kommende Schutzgesetze 
und sonstige Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen einzuhalten. Er ist verpflichtet, aufbauend 
auf der internationalen Norm DIN EN ISO 9000 ff ein Qualitätsmanagement-System zu unterhalten mit 
der Verpflichtung zur Null-Fehler-Zielsetzung und der kontinuierlichen Verbesserung seiner Leistung. 
Der Lieferant verpflichtet seine Unterlieferanten, ein vergleichbares Qualitätsmanagement-System zu 
unterhalten, das die mangelfreie Beschaffenheit seiner Zukaufteile und/oder extern veredelter Teile 
sicherstellt. Einzelheiten sind in den individuellen Vereinbarungen zur Qualität in schriftlicher Form 
zwischen den Parteien zu regeln. 

2. Die Vertragspartner werden sich über die Möglichkeiten einer Qualitätsverbesserung gegenseitig 
informieren. 

3. Der Lieferant leistet gewähr dafür, dass der Liefergegenstand den gesetzlichen Auflagen für 
eingeschränkte, giftige und gefährliche Stoffe entspricht. Der Lieferant verpflichtet sich, dass die im 
Abnehmerland vorherrschenden Bedingungen für Umwelt, Elektrizität und elektromagnetische Felder 
beachtet werden 

 
IX. Rechnung/Zahlung 

1. Rechnungen sind für jede Bestellung gesondert zu erteilen. Zahlung erfolgt erst nach vollständigem 
Eingang der mangelfreien Ware bzw. vollständiger mangelfreier Leistung und nach Eingang der 
Rechnung. Bei zulässigen Teillieferungen gilt dies entsprechend. Zeitverzögerungen, die durch 
unrichtige oder unvollständige Rechnungen entstehen, beeinträchtigen keine Skontofristen. Hierbei ist 
besonders auf die Angabe der Steuernr. zu achten. Bei Skontogewährung erfolgt die Bezahlung nach 
Maßgabe der Skontovereinbarung mindestens aber 

-          bis zum 25. des der Lieferung folgenden Monats abzüglich 3% Skonto 

-          bis zu 90 Tagen netto. 

Maßgeblich für diese Frist ist der Tag der Lieferung oder die spätere Inrechnungstellung. Ein 
Zahlungsverzug durch uns ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Ersatzansprüche 
werden im Übrigen auf die dadurch typischerweise eintretenden Schäden begrenzt.  

2. Forderungen des Lieferanten an uns dürfen nur mit unserer Zustimmung an Dritte abgetreten werden. 
Zahlungen erfolgen nur an den Lieferanten. 

 
X. Garantie / Gewährleistung / Beanstandung 

1. Der Lieferant übernimmt die Verpflichtung, daß die Ware einschließlich Aufmachung und 
Auszeichnung unseren Angaben entspricht. Unsere Bestellung bzw. unser Auftrag werden sach- und 
fachgerecht nach dem jeweiligen Stand der Technik durchgeführt. Der Lieferant sichert die vertraglichen 
Eigenschaften der Liefersache zu und verpflichtet sich, für alle aus dem Fehlen der zugesicherten 
Eigenschaften entstehenden Mängel und Mangelfolgeschäden einzustehen. 



2. Wir sind berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung, Ersatzlieferung oder 
Schadenersatz zu verlangen. Der Lieferant ist verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung, 
Ersatzlieferung oder Schadenbeseitigung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Wir können auf 
Kosten des Lieferanten die Mangelbeseitigung selbst vornehmen, wenn Gefahr im Verzug ist oder 
sonst eine besondere Eilbedürftigkeit besteht. Fehlen Absprachen in Qualitäts-Sicherungs-
Vereinbarungen, sind die Lieferungen durch uns innerhalb angemessener Frist auf offenkundige 
Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen zu untersuchen. Eine Mängelrüge durch uns ist rechtzeitig, 
wenn sie innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen, gerechnet ab Lieferungseingang oder bei 
versteckten Mängeln ab deren Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. Bei Durchgangsgeschäften ist 
hierbei auf die Rüge des Abnehmers abzustellen. Wir behalten uns vor, im Beanstandungsfall dem 
Lieferanten die im Zusammenhang mit der Mängelrüge entstehenden Kosten zu belasten. Der 
Lieferant trägt Kosten und Gefahr der Rücksendung mangelhafter Liefergegenstände. Führt der 
Lieferant eine Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
durch oder schlägt sie fehl, so können wir Wandlung oder Minderung geltend machen. 

3. Für das vom Lieferanten gefertigte oder gelieferte Produkt bzw. für den von ihm durchgeführten 
Auftrag endet die Gewährleistung mit Ablauf von 36 Monaten nach Auslieferung der unter Verwendung 
der Liefererzeugnisse hergestellten BÜHLER-Produkte. Der Lieferant vereinbart mit seinem Betriebs-
Haftpflichtversicherer die Erfassung dieser Gewährleistungsfrist und der daraus entstehenden 
Mangelfolgeschäden in der Betriebs-Haftpflichtversicherung. 

 
XI. Produzentenhaftung 

Für Mängel an der Ware sowie die daraus resultierenden Schäden, die bei uns oder Dritten eintreten 
und auf Verschulden beruhen oder im Rahmen der Produkthaftung verschuldensunabhängig zu 
vertreten sind, stellt uns der Lieferant von der daraus resultierenden Haftung insoweit frei, wie er auch 
selbst haften würde. Der Lieferant vereinbart mit seinem Versicherer die Mitversicherung dieser 
Freistellung im Rahmen seiner Betriebs-Haftpflichtversicherung. Der Lieferant stellt uns von der 
Verantwortung für einen Produktschaden insoweit frei von Ansprüchen Dritter, als die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist. Er ist verpflichtet, Aufwendungen für eine zur 
Vermeidung von Personenschäden durchgeführte Rückrufaktion zu erstatten, die wegen der vom 
Lieferanten verursachten Produktmängel erforderlich wurde. Der Lieferant verpflichtet sich, eine 
Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 1 Mio. € 
pauschal für Personen- und Sachschaden zu unterhalten. Der Umfang dieser Versicherung muss sich 
erstrecken auf die Deckungsformen der sog. erweiterten Produkt-Haftpflichtversicherung (ProdHV) 
unter Einschluss der Versicherung von Personen- und Sachschäden wegen Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften der Liefersache, Ziff. 4.1 ProdHV; Verbindung, Vermischung und Verarbeitung der 
Lieferprodukte, Ziff. 4.2 ProdHV; Weiterbe- und -verarbeitung gem. Ziff. 4.3 ProdHV; Aus- und 
Einbaukosten gem. Ziff. 4.4 ProdHV sowie Ausschussproduktionen durch Maschinen gem. Ziff. 4.5 
ProdHV. Die Deckungssumme für Schäden gem. Ziff. 4.1 - 4.5 ProdHV muss ebenfalls mindestens 1 
Mio. € betragen. Auf Verlangen überlässt der Lieferant dem Besteller eine dementsprechende 
Bestätigung des Versicherers (certificate of insurance). 

   

XII. Schutzrechte 

Der Lieferant übernimmt die Gewähr dafür, daß der Liefergegenstand und seine Aufmachung den 
Bestimmungen entspricht, die für den Betrieb oder die Verwendung derartiger Gegenstände bestehen, 
gleichgültig, ob sich diese Bestimmungen auf Europäisches Recht, Gesetz, behördliche Vorschriften 
oder Handelsbrauch stützen. Er stellt uns dabei von allen öffentlich- und privatrechtlichen Ansprüchen 
aus Verletzungen dieser Vorschriften frei. Der Lieferant haftet dafür, daß durch seine Lieferung und ihre 
Verwertung durch uns keine Patente oder sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er stellt uns 
und unsere Abnehmer von allen Ansprüchen aus der Benutzung solcher Schutzrechte frei. Dies gilt 
nicht, soweit der Lieferant die gelieferte Ware nach von uns übergebenen Zeichnungen, Modellen oder 
diesen gleichkommenden sonstigen Beschreibungen oder Anordnungen hergestellt hat und nicht weiß 
oder im Zusammenhang mit den von ihm hergestellten Erzeugnissen nicht wissen kann, daß dadurch 
Schutzrechte verletzt werden. Bei Benutzung von Schutzrechten Dritter aufgrund vom Lieferanten 
abgeschlossener Lizenzverträge hat dieser dafür zu sorgen, daß die Benutzung der Lieferprodukte in 



allen Ländern erlaubt ist, in denen entsprechende Schutzrechte bestehen. Wir haben an seinen 
Schutzrechten im Umfang der gelieferten Erzeugnisse ein kostenloses Mitbenutzungsrecht. Die 
Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten erwachsen. 

 
XIII. Höhere Gewalt 

Krieg, Bürgerkrieg, Exportbeschränkungen bzw. Handelsbeschränkungen aufgrund einer Änderung 
der politischen Verhältnisse sowie Streiks, Aussperrung, Betriebsstörungen, Betriebseinschränkungen 
und ähnliche Ereignisse, die uns die Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar machen, gelten als 
höhere Gewalt und befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur rechtzeitigen 
Abnahme. Die Vertragspartner sind verpflichtet, nach Information durch uns ihre Verpflichtungen den 
veränderten Vertragsverhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 

 
XIV. Verwahrung / Eigentum 

Sofern die Bestellung eine Übernahme von Werkzeug- oder anderen Kosten einschließt, wird 
vereinbart, daß Werkzeuge und Gegenstände unser Eigentum sind. Der Lieferant ist verpflichtet, diese 
Sachen ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Er ist 
verpflichtet, die uns gehörenden Sachen zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, 
Sturm-, Diebstahls- und Vandalismusschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon 
jetzt die Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab, wir nehmen die Abtretung hiermit an. 
Er ist verpflichtet, an unseren Sachen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Sofern 
wir selbst Sachen beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Vertraglich vereinbarte 
Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferant werden für uns vorgenommen. Wird unsere 
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, verbunden oder 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer 
Sache zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. 
Erfolgen Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in der Weise, daß die Sache des Lieferanten 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß dieser uns anteilsmäßig Miteigentum 
überträgt.  

Diese Regelung gilt auch dann, wenn wir die Annahme wegen verspäteter oder mangelhafter Lieferung 
verweigern oder wenn wir von weiteren Bestellungen absehen. In solchen Fällen sind uns die 
beigestellten Sachen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Aufrechnung ist ausgeschlossen. 

 
XV. Geschäftsgeheimnisse  

Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellungen und alle hiermit zusammenhängenden 
kaufmännischen und technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Der Lieferant ist 
zur Geheimhaltung der Unterlagen und Informationen auch nach Abwicklung dieses Vertrages 
verpflichtet. Offenlegung gegenüber Dritten darf nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erfolgen. 

 
XVI. Allgemeine Bestimmungen  

1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig. 

2. Für alle Rechtsfragen zwischen dem Lieferanten und uns gilt, auch wenn dieser seinen Firmensitz im 
Ausland hat, deutsches Recht unter Ausschluß des Rechts über den internationalen Kauf beweglicher 
Sachen. 

3. Erfüllungsort ist Spaichingen. Für die Lieferung kann etwas anderes vereinbart werden. 



4. Gerichtsstand ist Spaichingen.   
 


